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Berücksichtigung nachwirkender Personalkosten bei Gruppen- 

bzw. Einrichtungsschließungen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das bischöfliche Generalvikariat Münster hat darauf hingewiesen, dass 
im Falle von Gruppen-/Einrichtungsschließungen zum Ende des Kin-
dergartenjahres 2004/2005 noch Personalkosten anfallen, da Kündi-
gungen der betroffenen Kräfte nach der KAVO ausschließlich zum En-
de eines Kalendervierteljahres und damit zum 30. September 2005 
möglich seien. 

Nach § 16 Abs. 1 GTK sind die angemessenen Personalkosten, die 
durch den erlaubten Betrieb der Einrichtung entstehen, Betriebskosten 
und damit refinanzierbar. Voraussetzung für eine Anerkennung der 
Personalkosten ist nach dem Wortlaut des Gesetzes, dass diese Kos-
ten durch den Betrieb entstehen. Dies bedeutet, dass tatsächlich ein 
Betrieb stattfinden muss, also eine Betreuung von Kindern erfolgt. 
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Seite 2 / 3 Dieser Grundsatz gilt sowohl für die so genannten Vorlaufkosten vor 
Betriebsaufnahme einer Einrichtung wie auch für Kosten, die noch nach 
einer Schließung anfallen. Beide Kostenarten entstehen nicht durch den 
Betrieb einer Einrichtung und sind daher nicht refinanzierbar. 

Als einzige Ausnahme von diesem Grundsatz lässt § 4 Abs. 1 BKVO 
eine Bezuschussung der Kaltmiete, die für einen Zeitraum bis zu vier 
Monate vor Inbetriebnahme der Einrichtung zu zahlen ist, zu. Indem der 
Verordnungsgeber eine eng begrenzte Ausnahme zugelassen hat, wird 
deutlich, dass weitergehende Ausnahmen nicht zu den refinanzierbaren 
Betriebskosten zu rechnen sind. 

Darüber hinaus ist die Frage der Refinanzierung der Kosten für die Al-
tersteilzeit im Falle von Einrichtungsschließungen gestellt worden. Hier-
zu nehme ich wie folgt Stellung: 

Der Tarifvertrag über die Altersteilzeit (TV-ATZ) sieht als eine Möglich-
keit der Altersteilzeit das Blockmodell vor. Danach kann in der ersten 
Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses die gesamte Arbeit geleistet 
werden, während in der zweiten Hälfte unter Fortzahlung der entspre-
chenden Bezüge eine Freistellung von der Arbeit erfolgt. Es ist denkbar, 
dass in die Freistellungsphase die Schließung einer Tageseinrichtung 
fällt. 

Nach § 9 Abs. 2 TV-ATZ endet das Arbeitsverhältnis bei allen unter 
diesen Tarifvertrag fallenden Arbeitnehmern, wenn die allgemeinen ta-
riflichen Beendigungstatbestände (z.B. wegen Kündigung, Auflösungs-
vertrag, Zuerkennung einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit) eintreten, da nach dieser Regelung die entsprechenden Tarifvor-
schriften (§§ 53 bis 60 BAT) unberührt bleiben (Cle-
mens/Scheuring/Steingen/Wiese, BAT Kommentar Bd. 6, Erl. 20.1 zum 
TV-ATZ). Dabei weist die Kommentierung darauf hin, dass auch wäh-
rend der Freistellungsphase eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
möglich ist. 

Daher kann allein aus der Tatsache, dass sich eine Kraft zum Zeitpunkt 
der Schließung einer Tageseinrichtung in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit befindet, nicht geschlossen werden, dass das Arbeitsver-
hältnis zwingend bis zum Ende der Freistellungsphase fortbesteht. Der 
Träger hat vielmehr von sich aus auf die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hinzuwirken. Insofern sind lediglich die Personalkosten für 
die pädagogische Kraft, die sich aus einer vorzeitigen Beendigung des 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ergeben, nicht jedoch die Kosten einer 
Fortführung dieses Arbeitsverhältnisses bis zu dem Zeitpunkt, der in der 
Altersteilzeitvereinbarung festgelegt ist, refinanzierbar. 



 

Seite 3 / 3 Ich bitte, die Jugendämter Ihres Landesteils den Inhalt dieses Erlasses 
in geeigneter Form zur Kenntnis zu geben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Breuksch 
 
 
 


